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275. Verordnung der Bundesregierung über die Vergütung für die Mitglieder und Ersatz-
mitglieder des Umweltsenates

Gemäß § 14 des Bundesgesetzes über den Umweltsenat, BGB1. Nr. 698/1993, wird verordnet:
§ 1. (1) Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Umweltsenates gebührt eine monatliche Ver-

gütung im Ausmaß eines Vielfachen der Zeitgrundgebühr von 700 S wie folgt:
1. dem/der Vorsitzenden das 20fache;
2. dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden das 12,5fache;
3. allen übrigen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern das 10fache.
(2) Die Zeitgrundgebühr nach Abs. l erhöht sich beginnend mit dem der Erlassung dieser Verord-

nung folgenden Jahr jährlich mit Wirkung ab 1. Jänner in dem Maß, in dem sich der für das vorange-
gangene Jahr verlautbarte Durchschnittswert des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt ver-
lautbarten Verbraucherpreisindexes 1986 oder des an diese Stelle tretenden Indexes gegenüber dem
Durchschnittswert für das diesem vorangegangene Jahr erhöht. Die durch eine solche Erhöhung ent-
stehenden Beträge sind auf ganze Schillingbeträge abzurunden, wenn die erste Dezimalstelle die
Zahl 5 nicht übersteigt, sonst aufzurunden.

§ 2. (1) Für ihre Tätigkeit in den Kammern gebührt den Mitgliedern/Ersatzmitgliedern für jeden
der Kammer zugeteilten Fall weiters folgendes Vergütungspauschale im Ausmaß eines Vielfachen
der Zeitgrundgebühr nach § 1.

1. dem bearbeitenden Mitglied das 20fache,
2. dem/der Kammervorsitzenden das 10fache,
3. dem dritten Mitglied das 5fache.
(2) Ist der/die Kammervorsitzende zugleich bearbeitendes Mitglied, so gebührt ihm/ihr ein Vergü-

tungspauschale im Ausmaß der 30fachen Zeitgrundgebühr nach § 1.
(3) Übersteigt der für die Erledigung eines Falles notwendige Zeitaufwand bei einem Kammermit-

glied die dem in Abs. l genannten Vielfachen entsprechende Stundenzahl, so hat dieses für die darüber
hinaus aufgewendete Arbeitszeit Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung im Ausmaß der einfachen
Zeitgrundgebühr nach § l je vollendeter Arbeitsstunde, höchstens jedoch für zusätzlich 60 Stunden
monatlich. Dieser Absatz gilt nicht für die Teilnahme an Sitzungen der Kammern und der Vollver-
sammlung sowie die Mitwirkung an mündlichen Verhandlungen.

§ 3. Für die Teilnahme an Sitzungen der Vollversammlung und deren Ausschüssen sowie der Kam-
mern gebührt ein Sitzungsgeld im Ausmaß der einfachen Zeitgrundgebühr nach § l je vollendeter Stun-
de. Dies "gilt nicht für mündliche Verhandlungen.

§ 4. Für die Mitwirkung an mündlichen Verhandlungen gebührt ein Sitzungsgeld im Ausmaß der
l,5fachen Zeitgrundgebühr nach § l je vollendeter Stunde.

§ 5. Für den für Reisen im Rahmen der Tätigkeit für den Umweltsenat notwendigen Zeitaufwand
gebührt eine Vergütung im Ausmaß der halben Zeitgrundgebühr nach § l je vollendeter Reisestunde.

§6. Im Rahmen der Tätigkeit für den Umweltsenat getätigte Barauslagen sind, insoweit sie in
einem Monat die einfache Zeitgrundgebühr nach § l übersteigen, gegen Rechnung zu refundieren. Bar-
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auslagen sind nachgewiesene Aufwendungen, die bei notwendigen Tätigkeiten entstehen, wie zB
Kosten für Ferngespräche, für Telegramme oder für die Anfertigung von Kopien.

§ 7. Kosten für Nächtigungen werden nach Maßgabe der für Bundesbeamte/Bundesbeamtinnen
der Allgemeinen Verwaltung geltenden Rechtsvorschriften ersetzt.

§ 8. (1) Ist ein Mitglied/Ersatzmitglied länger als einen Monat an der Ausübung seiner Tätigkeit für
den Umweltsenat verhindert, so ruhen die Ansprüche gemäß § l von dem auf den Ablauf dieses Zeit-
raumes folgenden Monatsersten bis zum Letzten des Monats, in dem das Mitglied/Ersatzmitglied seine
Tätigkeit wieder aufnimmt.

(2) Wird das Mitglied/Ersatzmitglied in dem seiner Kammer zugeteilten Fall nicht tätig, so entfällt
das Pauschale nach § 2 Abs. l und 2. Bloße Teilnahme an einer Sitzung nach § 3 gilt nicht als Tätigwer-
den.

(3) Die Ansprüche nach dieser Verordnung erlöschen mit Ablauf des Monats, in dem die Mitglied-
schaft im Umweltsenat erlischt.

§ 9. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt vierteljährlich im nachhinein auf Grund der von den
Mitgliedern/Ersatzmitgliedern vorgelegten Verrechnungsunterlagen durch das Bundesministerium
für Umwelt.

§ 10. Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 1. Juli 1994 in Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Mock
Schüssel Hesoun Lacina Krammer
Löschnak Moser Michalek Fasslabend

Molterer Rauch-Kallat Klima

276. Verordnung der Bundesregierung über die Mindestsätze für die Bemessung der Ergän-
zungszulage (2. Ergänzungszulagenverordnung 1995 — 2. ErgZV 1995)

Auf Grund des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGB1. Nr. 340, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGB1. Nr. 132/1995, des § 106 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGB1. Nr. 302/
1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 43/1995, und des § 114 des Land- und forst-
wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGB1. Nr. 296/1985, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGB1. Nr. 43/1995, wird verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965 beträgt
1. für den Beamten 7 710 S und erhöht sich für den verheirateten Beamten oder für den Beamten,

dessen Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, wenn er verpflichtet ist,
für den Unterhalt seines früheren Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen, um 3 290 S
und für jedes Kind, für das dem Beamten eine Kinderzulage gebührt, um 821 S;

2. für den überlebenden Ehegatten 7 710 S und erhöht sich für jedes Kind, für das dem überleben-
den Ehegatten eine Kinderzulage gebührt, um 821 S;

3. für eine Halbwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 2 879 S und nach diesem Zeitpunkt
5115 S;

4. für eine Vollwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 4324 S und nach diesem Zeitpunkt
7 710 S;

5. für einen früheren Ehegatten 7 710 S.
§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Mock
Schüssel Hesoun Lacina Krammer
Löschnak Moser Michalek Fasslabend

Molterer Rauch-Kallat Klima

277 Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Fachausbildung der
Sicherheitsfachkräfte (SFK-VO)

Auf Grund der §§ 74 und 90 Abs. l Z l des Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit (Arbeitnehmerinnenschutzgesetz — ASchG), BGB1. Nr. 450/1994, wird verordnet:
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Inhalt und Umfang der Fachausbildung
§ 1.(1) Die Fachausbildung muß das notwendige Wissen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und

Kenntnisse der maßgeblichen Arbeitnehmerschutzvorschriften vermitteln. Sie hat die Auszubildenden
in die Lage zu versetzen, die Aufgaben einer Sicherheitsfachkraft zu erfüllen.

(2) Die Fachausbildung hat folgende Gebiete zu umfassen:
1. Einführung und Grundlagen: mindestens acht Unterrichtseinheiten;
2. Rechtsgrundlagen, Normen: mindestens 32 Unterrichtseinheiten;
.3. Grundsätze der Organisation und der Methoden des betrieblichen Arbeitnehmerschutzes:

mindestens 23 Unterrichtseinheiten;
4. Sicherheit von Arbeitssystemen mit Anwendungsfällen: mindestens 60 Unterrichtseinheiten;
5. Ergonomie, Grundlagen und Anwendung: mindestens 24 Unterrichtseinheiten;
6. Schadstoffe, Grundlagen und Anwendung: mindestens 19 Unterrichtseinheiten;
7 Ermittlung und Beurteilung von Gefahren, Festlegung von Maßnahmen: mindestens

zehn Unterrichtseinheiten;
8. Kosten-Nutzen-Analyse: mindestens zehn Unterrichtseinheiten;
9. Psychologische und betriebssoziologische Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes: mindestens

27 Unterrichtseinheiten;
10. Schnittstellen mit verwandten Sachgebieten, insbesondere dem Verkehrswesen: mindestens

sieben Unterrichtseinheiten.
(3) Die Fachausbildung hat mindestens acht Wochen zu umfassen, die Gesamtzahl der Unter-

richtseinheiten darf 288 nicht unterschreiten. Eine Unterrichtseinheit umfaßt 50 Minuten. Die Diffe-
renz zwischen der Gesamtzahl von 288 Unterrichtseinheiten zu den verbindlich vorgeschriebenen
von 220 im Ausmaß von 68 Unterrichtseinheiten bleibt der individuellen inhaltlichen und didaktischen
Gestaltung des Unterrichts durch die einzelne Ausbildungseinrichtung vorbehalten.

(4) Die Fachausbildung kann blockweise durchgeführt werden, wobei die einzelnen Ausbildungs-
abschnitte mindestens zwei Wochen betragen müssen. Die Ausbildungseinrichtung hat zu gewährlei-
sten, daß die Fachausbildung bei normalem Ausbildungsgang innerhalb von zwei Jahren abgeschlos-
sen werden kann.

Qualitätskriterien der Fachausbildung
§ 2. Die Fachausbildung hat einem möglichst hohen Qualitätsanspruch zu genügen. Daher sind bei

der Fachausbildung folgende Qualitätskriterien einzuhalten:
1. Die Ausbildung muß praxis- und anwendungsorientiert erfolgen.
2. Der Ausbildung muß ein geschlossenes Gesamtkonzept zugrunde liegen.
3. Die Ausbildung muß lernzielorientiert erfolgen.
4. Die Ausbildung muß modernen methodisch-didaktischen Anforderungen genügen.
5. Lernkontrollen und Prüfungen müssen sich an Lernzielen orientieren.

Lernkontrollen und Prüfung
§ 3. (1) Während der Fachausbildung ist der Lernfortschritt durch zweckentsprechende Lernkon-

trollen zu überprüfen.
(2) Die Fachausbildung ist mit einer Prüfung abzuschließen. Die Prüfung ist sowohl schriftlich als

auch mündlich abzuhalten. Die Prüfung kann wiederholt werden.
(3) Über den erfolgreichen Abschluß der Fachausbildung ist ein Zeugnis auszustellen. Bei block-

weiser Durchführung der Fachausbildung ist den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Bestätigung
über die Teilnahme an den einzelnen Ausbildungsabschnitten auszustellen.

(4) Bei Personen, die im Ausland eine der Fachausbildung vergleichbare Ausbildung abgeschlos-
sen haben, kann die der Abschlußprüfung vorausgehende Fachausbildung mit Ausnahme der Vermitt-
lung der Kenntnisse gemäß § l Abs. 2 Z l und 2 entfallen. Die Abschlußprüfung mit Ausnahme der
Bewertung der Kenntnisse gemäß §1 Abs.2 Z 1 und 2 kann entfallen, wenn der Nachweis des
Abschlusses einer im Hinblick auf das Ausbildungsziel, die Ausbildungsinhalte und den Ausbildungs-
umfang gleichwertigen Fachausbildung im Ausland erbracht wird.

(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr sind vom Prüfungstermin zeitgerecht zu verständigen und sind berechtigt,
eine(n) Vertreter(in) zur Prüfung zu entsenden.
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Ausbildungsleiter(in)
§ 4. Die Ausbildungseinrichtung hat eine Person zu bestellen, die für die organisatorische Kursbe-

treuung zuständig ist [Ausbildungsleiter(in)]. Diese Person muß zumindest auf einem Teilgebiet der
Fachausbildung über fachliche Kenntnisse verfügen und außerdem Fähigkeiten in organisatorischer
und pädagogischer Hinsicht besitzen.

Antrag auf Anerkennung
§ 5. Die Ausbildungseinrichtung hat den Antrag auf Anerkennung der Fachausbildung beim Bun-

desminister für Arbeit und Soziales einzubringen. Folgende Unterlagen sind anzuschließen:
1. ein Ausbildungsplan, der die einzelnen Ausbildungsgegenstände samt Zahl der vorgesehenen

Unterrichtseinheiten und bei blockweiser Ausbildung auch die zeitliche Einteilung enthalten
muß,

2. allgemeine Angaben über die organisatorische und fachliche Qualifikation der Ausbildungslei-
ter(innen) und über die fachliche Qualifikation der vorgesehenen Lehrkräfte,

3. zweckentsprechende Angaben über die Ausstattung und Lehrmittel der Einrichtung,
4. Angaben über die Organisation, den Ablauf und Inhalt der Prüfungen.

Anerkennung der Fachausbildung
§ 6. (1) Die Fachausbildung ist vom Bundesminister für Arbeit und Soziales mit Bescheid anzuer-

kennen, wenn der vorgelegte Ausbildungsplan § l entspricht und gewährleistet ist, daß die personellen
und sachlichen Voraussetzungen der Ausbildungseinrichtung zur Erreichung des Ausbildungszieles
gegeben sind.

(2) Den gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und dem
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ist im Verfahren Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben sowie eine Ablichtung des Bescheides zu übermitteln.

(3) Die Anerkennung kann unter Vorschreibung von Auflagen hinsichtlich Organisation, Ausstat-
tung, Lehrmittel und Prüfung erteilt werden, soweit dies erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße
Ausbildung zu gewährleisten.

(4) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn
1. die vorgeschriebenen Auflagen nicht erfüllt werden oder
2. die in Abs. l angeführten Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder
3. gegen §§2, 3, 4, 7 oder 8 verstoßen wird.

Zulassung zur Fachausbildung
§ 7. (1) Zur Fachausbildung sind Personen zuzulassen, die
1. ein Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium einer technischen oder naturwissenschaftli-

chen Studienrichtung erfolgreich abgeschlossen haben, oder eine Reifeprüfung an einer höhe-
ren technischen Lehranstalt erfolgreich abgelegt haben, oder nach gewerberechtlichen Vor-
schriften eine Meisterprüfung oder den erfolgreichen Abschluß einer Werkmeisterschule nach-
gewiesen haben oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben und

2. eine mindestens zweijährige, dieser Ausbildung entsprechende betriebliche Tätigkeit ausgeübt
haben.

(2) Sonstige Personen dürfen zur Fachausbildung zugelassen werden, wenn sie
1. eine mindestens vierjährige betriebliche Tätigkeit ausgeübt haben und
2. durch Ablegung einer Aufnahmeprüfung an der Ausbildungseinrichtung nachgewiesen haben,

daß sie über ausreichende Grundkenntnisse auf technischem Gebiet verfügen.

Meldepflichten
§ 8. Die Ausbildungseinrichtung hat dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu melden:
1. Beginn und Beendigung der Ausbildungstätigkeit der Ausbildungseinrichtung,
2. jede wesentliche Änderung zu den in § 5 Z l bis 4 angeführten Angaben.

Übergangsbestimmungen
§9. (1) Wer im Zeitraum vom I.Jänner 1985 bis 31.Dezember 1994 mindestens drei Jahre als

Sicherheitstechniker gemäß § 21 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGB1. Nr. 234/1972, bestellt und
dem zuständigen Arbeitsinspektorat schriftlich gemeldet war und vor dem 1.Jänner 1995 einen Lehr-
gang für Sicherheitstechniker in der Dauer von mindestens zwei Wochen absolviert hat, darf uneinge-
schränkt als Sicherheitsfachkraft ohne Nachweis der Fachkenntnisse tätig sein.
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(2) Wer vor dem 1. Jänner 1995 für einen Betrieb als Sicherheitstechniker gemäß § 21 des Arbeit-
nehmerschutzgesetzes, BGB1. Nr. 234/1972, bestellt und dem Arbeitsinspektorat schriftlich gemeldet
wurde und seither ununterbrochen als Sicherheitstechniker (seit 1. Jänner 1995: als Sicherheitsfach-
kraft) tätig war, darf weiterhin ohne Nachweis der Fachkenntnisse als Sicherheitsfachkraft für die zu
diesem Betrieb gehörenden Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen tätig sein. Dies
gilt auch im Falle eines Arbeitgeberwechsels.

(3) Wer nach dem 1. Jänner 1995 gemäß § 115 Abs. 5 ASchG als Sicherheitsfachkraft bestellt wird,
darf ohne Nachweis der Fachkenntnisse höchstens vier Jahre ab dem Zeitpunkt der Bestellung als
Sicherheitsfachkraft tätig sein.

(4) Arbeitgeber (innen) können Arbeitnehmer(innen), die ein Drittel der Fachausbildung absol-
viert haben, für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren als Sicherheitsfachkräfte bestellen, wenn
sie in einer Arbeitsstätte oder auf Baustellen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin seit mindestens drei
Jahren beschäftigt sind.

(5) Als Nachweis der Fachkenntnisse gilt der Abschluß einer Ausbildung in Österreich, die
1. dem Inhalt und Umfang nach der Fachausbildung gleichwertig ist, und
2. zwischen dem 1.September 1993 und dem 31.Dezember 1995 stattgefunden hat.

Inkrafttreten
§ 10. Diese Verordnung tritt am 1.Juni 1995 in Kraft.

Hesoun

278. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, mit der die Gesamtzahl der
unselbständig beschäftigten und arbeitslosen Ausländer überzogen wird (Bundeshöchstzah-

lenüberziehungsverordnung — BHZÜV)
Auf Grund des § 12a Abs. 2 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGB1. Nr. 218/1975,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 257/1995, wird verordnet:
§ 1. Über die Gesamtzahl der unselbständig beschäftigten und arbeitslosen Ausländer (Bundes-

höchstzahl) gemäß §12a Abs. l AuslBG hinaus dürfen Sicherungsbescheinigungen ausgestellt und
Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden für

1. integrierte jugendliche Ausländer, sofern sie ihre Schulpflicht in Österreich beendet haben und
wenigstens ein Elternteil, der zum Aufenthalt nach dem Aufenthaltsgesetz (AufG), BGB1.
Nr. 466/1992, berechtigt ist, während der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre rechtmäßig
im Bundesgebiet erwerbstätig war;

2. Ausländer, die gemäß einer Verordnung auf Grund des § 12 AufG zum Aufenthalt im Bundes-
gebiet berechtigt sind;

3. Ausländer, an deren Beschäftigung
a) im Hinblick auf ihre besondere Ausbildung, speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten oder

besondere Erfahrung oder
b) im Hinblick auf den mit der Beschäftigung verbundenen Transfer von Investitionskapital
gesamtwirtschaftliche Interessen bestehen;

4. Ausländer, für die zwischenstaatliche Abkommen zwingend Erleichterungen beim Zugang zum
Arbeitsmarkt vorsehen;

5. Ausländer, für die die Voraussetzungen zur Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung nach
einer Verordnung auf Grund des § 7 Abs. l AufG vorliegen;

6. Ausländer, für die bereits eine Bewilligung zur grenzüberschreitenden Überlassung gemäß § 16
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGB1. Nr. 196/1988, vorliegt;

7 Ausländer, für deren Beschäftigung die Voraussetzungen des § 18 AuslBG vorliegen;
8. Grenzgänger im Sinne der §§1 Abs. 3 Z 2 und 13 Abs. 3 AufG für eine Beschäftigung bei jenem

Arbeitgeber, der sie innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens sechs Monate nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz erlaubt beschäftigt hat.

§ 2. Die Ausstellung von Sicherungsbescheinigungen und die Erteilung von Beschäftigungsbewil-
ligungen gemäß § l ist nur zulässig, solange die überzogene Bundeshöchstzahl den Anteil von 9 vH am
österreichischen Arbeitskräftepotential nicht erreicht hat. Für die Berechnung des Ausschöpfungs- und
Überziehungsgrades der Bundeshöchstzahl sind die vom Arbeitsmarktservice Österreich monatlich
veröffentlichten Arbeitsmarktdaten und die Statistik über die bewilligungspflichtig beschäftigten Aus-
länder und Ausländerinnen heranzuziehen.

Hums
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279. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein eigenes Verfahren für die
Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer geschaffen wird

Auf Grund des § 21 Abs. 9 UStG 1994, BGB1. Nr. 663/1994, in der Fassung BGB1. Nr. 21/1995 wird
verordnet:

Artikel I
Erstattung der Vorsteuerbeträge in einem besonderen Verfahren

Berechtigte Unternehmer
§ 1. (1) Die Erstattung der abziehbaren Vorsteuerbeträge an Unternehmer, die im Inland weder

ihren Sitz noch eine Betriebsstätte haben, ist abweichend von den §§ 20 und 21 Abs. l bis 5 UStG
1994 nach Maßgabe der §§2 und 3 durchzuführen, wenn der Unternehmer im Erstattungszeitraum

1. keine Umsätze im Sinne des § l Abs. l Z l und 2 und Art. l UStG 1994 oder
2. nur steuerfreie Umsätze im Sinne des § 6 Abs. l Z 3 UStG 1994 oder
3. nur Umsätze, bei denen die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht (§ 19 Abs. l

zweiter Unterabsatz und Art. 19 Abs. l Z 3 UStG 1994), oder
4. nur Umsätze, die der Einzelbesteuerung (§ 20 Abs. 4 UStG 1994) unterlegen haben,

ausgeführt hat.
(2) Abs. l gilt nicht für Vorsteuerbeträge, die anderen als den in Abs. l bezeichneten Umsätzen im

Inland zuzurechnen sind.

Erstattungszeitraum
§ 2. Erstattungszeitraum ist nach der Wahl des Unternehmers ein Zeitraum von mindestens drei

Monaten bis zu höchstens einem Kalenderjahr. Der Erstattungszeitraum kann weniger als drei Monate
umfassen, wenn es sich um den restlichen Zeitraum des Kalenderjahres handelt. In dem Antrag für
diesen Zeitraum können auch abziehbare Vorsteuerbeträge aufgenommen werden, die in vorangegan-
gene Erstattungszeiträume des betreffenden Kalenderjahres fallen.

Verfahren
§ 3. (1) Der Unternehmer hat die Erstattung mittels amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim

Finanzamt Graz Stadt zu beantragen. Der Antrag ist binnen sechs Monaten nach Ablauf des Kalender-
jahres zu stellen, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. In dem Antrag hat der Unternehmer
den zu erstattenden Betrag selbst zu berechnen. Dem Erstattungsantrag sind die Rechnungen und die
Belege über die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer im Original beizufügen.

(2) Der zu erstattende Betrag muß mindestens 5 000 S betragen. Das gilt nicht, wenn der Erstat-
tungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum eines Kalenderjahres ist. Für diese Erstat-
tungszeiträume muß der zu erstattende Betrag mindestens 500 S betragen.

(3) Der Unternehmer muß dem Finanzamt Graz Stadt in den Fällen des § l Abs. l Z l durch
behördliche Bescheinigung des Staates, in dem er ansässig ist, nachweisen, daß er als Unternehmer
unter einer Steuernummer eingetragen ist.

<
Berücksichtigung von Vorsteuerbeträgen, Belegnachweis

§ 4. (1) Ist bei den in § l Abs. l genannten Unternehmern die Besteuerung nach den §§ 20 und 21
Abs. l bis 5 UStG 1994 durchzuführen, so sind hiebei die Vorsteuerbeträge nicht zu berücksichtigen,
die nach § l Abs. l erstattet worden sind.

(2) Die abziehbaren Vorsteuerbeträge sind in den Fällen des Abs. l durch Vorlage der Rechnun-
gen und zollamtlichen Belege (Einfuhrumsatzsteuer) im Original nachzuweisen.

Artikel II
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft und ist erstmals auf Vorsteuerbeträge anzu-

wenden, die in das Kalenderjahr 1995 fallen.
(2) Die Verordnung BGB1. Nr 882/1993 tritt mit 31. Dezember 1994 außer Kraft.

Lacina

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


